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volkseigene Industrie gelten, in die Planung ein
bezogen. Sie erhalten staatliche Aufgaben für ihre 
Produktionstätigkeit und Materialkontingente von 
den Organen, denen sie verwaltungsmäßig zugeord
net sind. Bei Kooperationsbeziehungen mit Betrie
ben, der volkseigenen Industrie kann die material
technische Versorgung auf der Grundlage vertrag
licher Vereinbarungen durch den volkseigenen Be
trieb erfolgen.

2. Über Anträge zur Aufnahme einer staatlichen Be
teiligung und die verwaltungsmäßige Zuordnung 
entscheiden die Räte der Bezirke nach Stellung
nahme der Räte der Kreise. Über die Zuordnung 
zur zentralgeleiteten WB entscheidet die Staatliche 
Plankommission.

3. Zur Qualifizierung der Wirtschaftsfunktionäre der 
halbstaatlichen Betriebe haben die Räte der Be
zirke regelmäßig Konsultationen und Erfahrungs
austausche über politische und ökonomische Fragen 
auf freiwilliger Basis zu organisieren.

Handwerk ,
1. Das Handwerk ist durch die örtlichen Räte so zu 

lenken und zu fördern, daß die Herstellung hoch
wertiger Konsumgüter entsprechend den Wünschen 
der Bevölkerung systematisch gefördert wird und 
daß in großem Umfange Reparatur- und Wert
erhaltungsarbeiten ausgeführt werden.

2. Die Lenkung der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
Handwerks hat insbesondere durch die Material
versorgung aus staatlichen Fonds zu erfolgen.
Materialkontingente werden unter Berücksichtigung 
der Ausnutzung örtlicher Materialreserven durch 
die Plankommissionen bei den Räten der Kreise 
den Produktionsgenossenschaften des Handwerks, 
den Einzelhandwerkern und den Einkaufs- und 
Liefergenossenschaften des Handwerks zugewiesen. 
Materialzuteilungen können auch durch volks
eigene Betriebe (z. B. Bauunion) erfolgen.

3. Die örtlichen Räte leiten die Produktionsgenossen
schaften des Handwerks bei der Entwicklung der 
genossenschaftlichen Demokratie, bei der Organisie
rung von Wettbewerben und bei der Plan- und 
Normenarbeit an. Sie organisieren Betriebsver
gleiche und vermitteln Patenschaften der volks
eigenen Betriebe. Die Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks können mit Einverständnis ihres 
Vorstandes von Leitbetrieben der volkseigenen In
dustrie betreut werden.
Bei den Räten der Bezirke und Kreise sind Beiräte 
für Produktionsgenossenschaften des Handwerks zu 
bilden, die den Rat bei der Festigung und der 
Schaffung von Muster-Produktionsgenossenschaften 
sowie bei der politisch-ideologischen Überzeugung 
der noch individuell arbeitenden Handwerker un
terstützen.

Leistungsangeboten durch die Einkaufs- und Lie
fergenossenschaften. Mitglieder von Einkaufs- und 
Liefergenossenschaften können ihre Materialzutei
lungen auch direkt von der Plankommission bei 
dem Rat des Kreises bzw. den Fachorganen er
halten.

5. Die Hauptaufgabe der Bezirkshandwerkskammern 
und ihrer Kreisgeschäftsstellen besteht in der poli
tischen Einflußnahme auf die Handwerker und 
ihrer Qualifizierung im Interesse der verstärkten 
Einbeziehung in den sozialistischen Aufbau. Die 
Bezirkshandwerkskammern sind den Räten der Be
zirke unterstellt. Die Kreisgeschäftsstellen unter
stehen der Bezirkshandwerkskammer und den 
Räten der Kreise. Sie arbeiten nach den Weisungen 
der Räte.

IV.
Privatkapitalistische Industrie

1. Auf der Grundlage der den örtlichen Volksvertre
tungen und Räten durch das Gesetz über die ört
lichen Organe der Staatsmacht (§ 6) übertragenen 
Verantwortung für die privatkapitalistischen Be
triebe lenken die örtlichen Räte unter Zugrunde
legung der Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes 
die wirtschaftliche Tätigkeit dieser Betriebe durch 
die Materialzuteilung, die Registrierung der Absatz
verträge sowie durch das Lizenzverfahren und an
dere Maßnahmen.

2. Die Produktionsabmachungen und die Materialver
sorgung erfolgen auf vertraglicher Grundlage. Ver
träge zwischen Partnern der privaten Wirtschaft be
dürfen der Bestätigung durch die Fachorgane der 
Räte der Kreise und sind gebührenpflichtig. Auf 
der Grundlage registrierter Verträge erfolgt die 
Materialzuteilung aus staatlichen Fonds. Dabei ist 
die Ausnutzung innerer und örtlicher Material
reserven weitgehend zu beachten. Bei Kooperati
onsbeziehungen mit volkseigenen Betrieben können 
die Materialzuteilungen auch durch diese erfolgen.

3. Die Hauptaufgabe der Bezirksdirektionen der Indu
strie- und Handelskammer und ihrer Kreisgeschäfts
stellen besteht in der politisch-ideologischen Ein
flußnahme auf die Betriebsinhaber der privatkapi
talistischen Wirtschaft im Interesse der verstärkten 
Einbeziehung in den sozialistischen Aufbau.
Die Bezirksdirektionen der Industrie- und Handels
kammer unterstehen den Räten der Bezirke. Die 
bestehenden Kreisgeschäftsstellen unterstehen den 
Bezirksdirektionen und den Räten der Kreise. Sie 
arbeiten nach den Weisungen der Räte.

4. Das Präsidium der Industrie- und Handelskammer 
und sein Apparat werden aufgelöst.

D.
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15. Februar 1958 in Kraft.
4. Die Einzelhandwerker und die Einkaufs- und Lie

fergenossenschaften haben den Abteilungen örtliche 
Industrie und Handwerk der Räte der Kreise 
Leistungsangebote einzureichen. Auf der Grund
lage der bestätigten Leistungsangebote erfolgt die 
Materialzuteilung, wobei eine objektmäßige Bin
dung der Zuteilung festgelegt werden kann. Die 
Räte der Kreise kontrollieren die Aufstellung von
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